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Keine Ausschlussfrist für die Betriebskostenabrechnung bei 
verspäteter Versorger-Abrechnung

Das Amtsgericht Hamburg hat mit Urteil 
von 8. August 2024 (Az. 48 C 395/22) 
entschieden, dass der Vermieter die Ver-
spätung des Zugangs der Betriebskos-
tenabrechnung nicht zu vertreten hat, 
wenn er durch Offenlegung der Post-
Box des Versorgungsunternehmens be-
legen kann, dass ihm bis zum Stichtag 
keine Verbrauchsdaten, insbesondere 
keine Abrechnungen vorlagen, die eine 
Abrechnung gegenüber den Mietern er-
möglicht hätten. Vermieter und Mieter 
vereinbarten im Mietvertrag, dass die 
Energiekosten von dem Mieter direkt 
an den Versorger zu zahlen waren. Ver-
tragspartner der Versorger war jedoch 
der Vermieter. Ab 2017/2018 blieben die 
Zahlungen aus, Abrechnungen der Gas-
verbräuche lagen dem Vermieter nicht 
vor. Erst am 29. Juni 2021 wurden nach-
weislich über die Post-Box die Abrech-
nungen vorgelegt. Daraufhin wurden 
durch den Vermieter Nachforderungen 
geltend gemacht. Die Mieter beriefen 

sich auf die Ausschlussfrist nach § 556 
Abs. 3 BGB. Das Amtsgericht entschied 
allerdings, dass ein Ausschluss nach § 
556 Abs. 3 BGB vorliegend nicht in Be-
tracht komme, da der Vermieter die ver-
spätete Abrechnung nicht zu vertreten 
habe.

Zu beachten ist, dass Nachforderun-
gen aus Betriebskostenabrechnungen 
grundsätzlich nach 12 Monaten ausge-
schlossen sind. Der Vermieter kann sich 
nur entlasten, wenn er die Verspätung 
nicht zu vertreten hat – etwa weil der 
Energieversorger Abrechnungen ver-
spätet erstellt. Der BGH stellte bereits 
im Jahr 2006 mit Urteil vom 5 Juli 2006 
(Az. VIII ZR 220/05) klar, dass sich der 
Vermieter rechtzeitig und nachhaltig um 
die erforderlichen Daten bemühen muss 
und nach deren Zugang unverzüglich, 
regelmäßig binnen drei Monaten, ab-
rechnen muss. Die Beweislast für das 
Verschulden trägt der Vermieter.


